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NewsleTTeR eRBReCHT
JulI 2011

BGH, Beschluss vom 13.04.2011 – IV ZR 102/09 –

Zu den Anforderungen an die Angabe des Pflichtteilsentziehungsgrundes gemäß 
§ 2336 Abs. 2 BGB a.F. und den „natürlichen Vorsatz“ bei § 2333 Nr. 1 BGB 
a.F.

Wird in einer letztwilligen Verfügung eine Pflichtteilsentziehung nach § 2333 Nr. 
1 und 2 BGB a.F. damit begründet, dass der Betroffene die Erblasserin nach-
weislich oft misshandelt (Faustschläge auf den Kopf) und dadurch den plötzli-
chen Tod der Erblasserin in Kauf genommen hat, genügt diese Schilderung den 
Anforderungen des § 2336 Abs. 2 BGB a.F. 
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BGH, Beschluss vom 09.03.2011 – IV ZB 16/10 – 

1. Zur Fehleinschätzung der Bindungswirkung eines Erbvertra-
ges bei nachfolgenden Änderungen der Vermögensverhältnisse 
des Vertragserben. 

2. Zur Abgrenzung von Tatsachen- und Rechtsirrtum bzw. be-
achtlichem und unbeachtlichem Rechtsirrtum. 

3. Zum Beginn der Frist für eine Anfechtung eines Erbvertrages 
gem. § 2283 Abs. 2 BGB bei einem auf § 2078 Abs. 2 BGB 
gestützten Irrtum. 

Das Beschwerdegericht stellt den Rechtssatz auf, dass im Be-
reich des Motivirrtums nach § 2078 Abs. 2 BGB kein beachtli-
cher Rechtsirrtum vorliegen könne. Hierbei weicht es nicht von 
anderen Entscheidungen ab. Vielmehr nimmt beispielsweise 
auch das Bayerische Oberste Landesgericht an, es liege kein 
beachtlicher Irrtum vor, wenn der Erblasser davon ausgehe, 
aufgrund veränderter Vermögensverhältnisse nicht mehr an ei-
ner früheren Erbvertrag gebunden zu sein (NJW-RR 1991, 454, 
455). 

Für die Feststellung des in einem Erbvertrag erklärten Erblas-
serwillens gelten die allgemeinen Auslegungsregeln der §§ 
133, 2084 BGB. Hiernach ist der wirkliche Wille des Erblas-
sers zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinn des 
Ausdrucks zu haften (Senatsurteile vom 08. Dezember 1982 
In vorbezeichneter Angelegenheit ZR 94/81, BGHZ 86, 41 45; 
vom 24. Juni 2009 IV ZR 202/07, NJW-RR 2009, 1455 Rn. 
25). Für die Auslegung vertragsmäßiger Verfügungen i.S. von § 
2278 BGB gelten daneben und modifizierend die Auslegungs-
regeln für Verträge gemäß §§ 133, 157  BGB. Maßgebend ist 
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daher der gemeinsame Wille der Vertragsteile zum Zeitpunkt 
zum Zeitpunkt der Errichtung des Erbvertrages (Staudinger/
Kanzleiter, BGB [2006] Einl. zu § 2274 ff. Rn. 30). Diese Auf-
gabe der Auslegung obliegt in erster Linie dem Tatrichter. Seine 
Auslegung kann mit der Revision bzw. Rechtsbeschwerde nur 
angegriffen werden, wenn sie gegen gesetzliche Auslegungsre-
geln, allgemeine Denk- und Erfahrungsgrundsätze oder Verfah-
rensvorschriften verstößt (Senatsurteil vom 24. Februar 1993 
IV ZR 239/91, BGHZ 121, 357, 363). 
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Sie brauchen detailliertere Informationen? 
Sie hätten gerne ein persönliches Gespräch zu Themen dieser Ausgabe? 
Sie haben Fragen zu unserer Veranstaltung? 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 
info@thomsen-ra.de


